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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1963

Norm

AußStrG §2 Abs2 Z1 B

AußStrG §9 E2

AußStrG §174 C2

Rechtssatz

Nach rechtskräftiger Beendigung der Abhandlung steht dem eingeantworteten Erben nicht mehr die Rechtsstellung

einer Partei, sondern die Rechtsstellung eines Dritten zu, dem im außerstreitigen Verfahren Aufträge nicht erteilt

werden dürfen (gl Rechtssatz wie SZ 8/73); eine bloße Au<orderung zur Auszahlung des P=ichtteils unter

Klagserstreckung ist als ein solcher unzulässiger Auftrag nicht anzusehen.
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